
ABRECHNUNG VON
ORTHONYXIE-SPANGEN

gültig für Verordnungen ausgestellt nach dem 1. Oktober 2025

Nagelkorrekturspangen sind Bestandteil des Heilmittelkataloges und somit für kassenzugelassene Podologen 
und Podologinnen abrechenbar, wenn sie von einem Arzt verordnet werden. Konkret geht es um die Therapie 
des Unguis incarnatus in den Stadien 1, 2 und 3. 

Zum 1. Oktober 2025 gab es wesentliche Änderungen, die Sie im Folgenden zusammengefasst finden.  
Bitte beachten Sie: Verordnungen, die bis einschließlich 30. September 2025 ausgestellt wurden, werden 
unabhängig vom Behandlungsbeginn oder -abschluss weiterhin nach den bisherigen Regelungen erbracht 
und abgerechnet. Daher kommt es für einen unbestimmten Zeitraum zu einer parallelen Abrechnungssyste-
matik. 

Grundlage ist der Vertrag nach § 125 SGB V Abs. I und allen dazugehörigen Vereinbarungen und Anlagen. 
Durch die Änderungen soll eine bessere Transparenz und Rechtssicherheit für alle Beteiligten angestrebt 
werden. Darüber hinaus soll die Qualität der podologischen Versorgung im Sinne der Patientinnen und 
Patienten gestärkt werden.



Stadium 1 (UI1):   
Der Nagel beginnt seitlich in die Haut einzuwachsen. Die Haut schmerzt und beginnt sich zu entzünden.   

Stadium 2 (UI2):   
Am Rand des eingewachsenen Nagels hat sich neues, entzündetes Gewebe (Granulationsgewebe) gebildet. 
Das Gewebe nässt und eitert.    

Stadium 3 (UI2):   
Der betroffene Nagelbereich ist chronisch entzündet und eitert immer mal wieder. Das Granulationsgewebe 
wächst bereits über den Nagel.
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Der Behandler ist frei in der Wahl der individuell anzupassenden Nagelkorrekturspangen aus Metall oder 
Kunststoff – somit sind alle Spangen der 3TO GmbH abrechenbar: 3TO-Spange, podofix, COMBIped und 
PODOSTRIPE. 

Eine Begründung, wie es beim Einsatz einer 3TO-Spange in UI1 Fällen, Pflicht war, entfällt somit. Ein Wech-
sel der Spangenart innerhalb einer Verordnung ist jedoch weiterhin begründungspflichtig (in der Patienten-
Dokumentation).

Mögliche Begründungen für die Notwendigkeit des Wechsels:
•	 Therapeutisch sachgerechtere Durchführung der Behandlung
•	 Effizientere Behandlung

STAD IENE INTE I LUNG

WELCHE  SPANGEN  KÖNNEN  ABGERECHNET  WERDEN?
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Damit eine Nagelspangenbehandlung bei eingewachsenen Zehennägeln als Heilmittel verordnet werden 
kann, muss ein Unguis incarnatus (ICD-10 L60.0) in den Stadien 1, 2 oder 3 an den unteren Extremitäten 
vorliegen. 

Außerdem muss die Befestigung einer Nagelkorrekturspange ohne weitergehende Verletzung der geschä-
digten Haut oder des umliegenden, entzündlich veränderten Weichteilgewebes möglich sein.

Lediglich eine sehr starke Deformität der Nagelplatte, eine weit fortgeschrittene Onychomykose oder ein 
absoluter Wachstumsstillstand können im Einzelfall eine Verordnung und Behandlung ausschließen.

VORAUSSETZUNG  FÜR  D I E  VERORDNUNG

Kontraindikationen: 

Die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt prüft mögliche Kontraindikationen für die Verordnung 
der Nagelspangenbehandlung. Kontraindikationen für eine Nagelspangenbehandlung können insbesonde-
re sein:
•	 Tumoren im Bereich des betroffenen Nagels und seiner Umgebung
•	 Onycholysen
•	 Abszedierungen/Nekrosen im Bereich des betroffenen Nagels und seiner Umgebung

Bei Patientinnen und Patienten mit einer klinisch manifesten Neuropathie, bei denen bereits ausgeprägte 
Sensibilitätsstörungen oder autonome Störungen in Form trophischer Störungen im Bereich der unteren 
Extremitäten vorliegen, ist eine Nagelspangenbehandlung grundsätzlich möglich. 

Bei der Verordnung ist ein erhöhtes Risiko von Komplikationen, beispielsweise durch unbemerktes Verrut-
schen oder unbemerkte Druckausübung auf das umgebende Weichteilgewebe oder die Haut, zu berück-
sichtigen.

Diagnostik und konservative  
oder invasive Maßnahmen der  
Wundbehandlung bleiben für  
alle Stadien ärztliche Leistungen,  
wie beispielsweise die Wundreini- 
gung, die Verabreichung lokaler  
Therapeutika (z. B. jodhaltiger  
Salben) unter Abwägung der  
medizinischen Indikationen  
und Kontraindikationen.

ÄRZ TL ICHE  AUFGABEN



4

Zu den Aufgaben der Podologinnen und Podologen gehören: 

•	 Die Beratung und Instruktion zu individuell durchführbaren Schneidetechniken, Nagel- und Hautpflege 
sowie die Beratung zu geeignetem Schuhwerk. 

Weitere Aufgaben sind: 

•	 Vorbereitung des Nagels
•	 Fertigung/Anpassung, Anlegen, Nachregulieren und Entfernen der Nagelkorrekturspange
•	 Einhaltung nationaler und europäischer gesetzlicher und untergesetzlicher Rechtsnormen z. B. zur  

Hygiene oder zu Medizinprodukten zu beachten (inkl. der Aufklärungs- und Dokumentationspflicht)
•	 Abrechnung (vereinbarte Vergütung nach § 125 SGB V) 

AUFGABEN  DER  PODOLOG INNEN  UND  PODOLOGEN

Anlegen und Wechseln von Wundverbänden

Falls erforderlich muss in Stadium 2 und Stadium 3 zusätzlich auch das fachgerechte Anlegen oder Wech-
seln eines Verbandes an dem betroffenen Zeh in der Podologiepraxis durchgeführt werden. Die Wundbe-
handlung und Wundkontrolle ist eine ärztliche Aufgabe.

BESONDERHE I TEN  BE I  S TAD IUM  2  UND  3
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Enge Abstimmung

Podologische Behandlungen im Stadium 2 und 3 dürfen nur in enger Abstimmung mit der verordnenden 
Ärztin oder dem verordnenden Arzt erfolgen.

Bei Verschlechterung des Krankheitsbildes oder Auftreten von Komplikationen, wie offenen Wunden, neu 
aufgetretenen oder zunehmenden Entzündungszeichen oder Eiterbildung, ist eine ärztliche Behandlung 
notwendig. In diesen Fällen informiert die Podologin oder der Podologe unverzüglich die verordnende  
Praxis und weist die Patientin oder den Patienten auf die Notwendigkeit einer Wiedervorstellung in der 
Arztpraxis hin. 

Darüber hinaus ist bei unzureichendem Behandlungserfolg zu prüfen, ob eine ärztliche Vorstellung erfor-
derlich und eine Weiterführung der Nagelspangenbehandlung weiterhin indiziert ist. 

Fotodokumentation

Podologinnen und Podologen müssen bei Stadium 2 und 3 vor der Nagelspangenbehandlung, bei einer 
Verschlechterung des Krankheitsbildes sowie nach Abschluss der Behandlung eine Fotodokumentation  
führen. Die verordnende Ärztin oder der verordnende Arzt kann bei Bedarf im Rahmen des Therapiebe-
richts diese Fotodokumentation anfordern. Eine Verlaufsdokumentation inkl. der Bezeichnung der  
verwendeten Nagelkorrekturspangen ist für alle Stadien obligatorisch.
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Ärztinnen und Ärzte, die ein Unguis incarnatus in Stadium 1, 2 oder 3 diagnostizieren und die Nagelspan-
genbehandlung als Behandlungsalternative zu ärztlich-konservativen sowie chirurgischen Maßnahmen 
auswählen, verordnen die Nagelspangenbehandlung auf dem Verordnungsformular 13 für Heilmittel.

Dort wird „Podologische Therapie“ angekreuzt und der ICD-10-Kode L60.0 sowie die entsprechende Dia-
gnosegruppe angegeben. Für die Behandlung mit Nagelkorrekturspangen bei Unguis Incarnatus sind im 
Heilmittelkatalog zwei Diagnosegruppen vorgesehen:

•	 UI1 - Unguis incarnatus Stadium 1
•	 UI2 - Unguis incarnatus Stadium 2 oder 3

Die Unterscheidung zwischen UI1 und UI2 ist notwendig, um eine regelmäßige ärztliche Wiedervorstellung 
in den höheren Stadien sicherzustellen. 

SCHR I T T  FÜR  SCHR I T T  –  SO  W IRD  VERORDNET  UND  ABGERECHNET

Lokalisation

Eine Verordnung bezieht sich jeweils auf die Behandlung eines Zehennagels. Die Lokalisation (auf welchen 
Nagel sich die Verordnung und somit die Therapie bezieht), ist auf der Rückseite jeder Verordnung einma-
lig im Feld „Begründung“ durch den Leistungserbringenden unter Verwendung des Kürzels „U“ für Unguis, 
der Ziffern 1 bis 5 und der Seite anzugeben (z. B. U1 links, U2 rechts). Eine mögliche Abweichung der Anga-
ben des Arztes/der Ärztin muss vom Therapeuten nicht beachtet werden.



7

Höchstmengen in der Verordnung
 
So ist die Höchstmenge je Verordnung im Stadium 2 und 3 auf vier Einheiten begrenzt, im Stadium 1  
können bis zu acht Einheiten auf einer Verordnung veranlasst werden.

Die Wechselhäufigkeit und tatsächliche Anzahl der benötigten Spangen pro Therapie bestimmt die Podo-
login/der Podologe. Folgeverordnungen für die Fortsetzung der Therapie sind vom Arzt einzuholen.

Gültigkeitszeitraum
 
Grundsätzlich müssen Behandlungen innerhalb von 28 Kalendertagen nach Ausstellung der Heilmit-
telverordnung beginnen. Wenn die Ärztin oder der Arzt einen dringlichen Behandlungsbeginn auf der 
Verordnung vermerkt hat, muss die Behandlung innerhalb von 14 Tagen starten. Ansonsten ist die Heilmit-
telverordnung nicht mehr gültig.

Abrechnung durch die podologische Praxis
 
In folgender Tabelle werden auszugsweise die Heilmittelpositionsnummern und Vergütungen für die  
Behandlungsschritte aufgezeigt. Die Positionsnummern wurden angepasst und Kürzel definiert. Eine  
Unterscheidung von unterschiedlichen Spangenarten entfällt (alle Spangen, aller Anbieter werden  
einheitlich behandelt).

HPNR Bezeichnung Regelleis-
tungszeit Vergütung

78100 Erstbefundung groß (Kürzel: EBF groß) 20 - 45 Min € 56,00 

78110 Erstbefundung klein (Kürzel: EBF klein) bis 20 Min € 27,90

78510 Indikationsspezifische Kontrolle auf Sitz- und Passge- 
nauigkeit (Kürzel: Kontrolle)

15 Min € 17,21

78520 Behandlungsabschluss / Entfernung der Nagelkorrektur-
spangen (Kürzel: Abschluss)

25 Min € 25,91

78530 Therapiebericht bei UI2 15 Min € 16,86

78610 Nagelspangenbehandlung (Kürzel: Nsp. Beh.) 45 Min € 55,90

78620 Aufschlag für besonderen Aufwand (Kürzel: +15 Minuten) 15 Min € 16,86

Die Preisvereinbarung ist gültig bis 30. Juni 2026.
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Ergänzende Hinweise zu den Positionen:

•	 78100/78110 Erstbefundung 
Die Erstbefundung umfasst eine Regel-
leistungszeit von 20 Minuten (EBF klein  
= Standard). Davon abweichend kann bei 
Bedarf (z. B. bei multimorbide Patienten) 
eine Erstbefundung mit einer Regel-
leistungszeit von 45 Minuten (EBF groß) 
abgegeben werden. Die Erbringung der 
Erstbefundung groß ist auf eine einma-
lige Abgabe je Patient im Kalenderjahr 
beschränkt.

•	 78510 Kontrolle 
Eine Kontrolle muss bei UI2 und 3 (Diag-
nosegruppe UI2) nach der ersten Anlage 
der Korrekturspange erfolgen.  
 
Darüberhinausgehende Kontrollen 
sind nur im Ausnahmefall möglich (z. 
B. Schmerzen, Versicherte bis zur Voll-
endung des 18. Lebensjahres). Dies muss 
therapeutisch nachvollziehbar in der 
Verlaufsdokumentation begründet und 
nachvollziehbar dokumentiert werden.  
 
Wenn sich bei einem Termin zur Nachre-
gulierungen bzw. bei Folgeterminen kein 
konkreter Behandlungsbedarf ergibt, ist 
anstelle der Nachregulierung eine Kon-
trolle abzurechnen. Je Verordnung darf 
die Zahl der abgerechneten Kontrollter-
mine die Zahl der verordneten Behand-
lungseinheiten nicht übersteigen. 
 
Eine Kontrolle stellt nach wie vor keine 
Behandlungseinheit dar. Eine HMVO mit 
vier Einheiten könnte dementsprechend 
mit 4 x Kontrolle + 4 x Nsp. Beh. abge-
rechnet werden. Kontrollen müssen vom 
Leistungserbringer und Patienten unter-
schrieben werden.

•	 78610 Nagelspangen Behandlung 
Alle Nagelkorrekturspangen werden 
gleich abgerechnet (78610 Nsp. Beh.).  
Die bisherigen Posten rund um An-
passung (bei anderen Spangen auch 
Fertigung und Nachregulierung) fallen 
damit weg. Für die Behandlung werden 
30 Minuten vorgegeben bzw. mit Vor- 
und Nachbereitung/Dokumentation 45 
Minuten. 

•	 78620 +15 Minuten 
Da die Behandlung von Kindern bis 14 
Jahren oder von Patienten mit UI2 bis 3 
oftmals einen höheren Aufwand erfor-
dern, wurde eine weitere Vergütung ein-
geführt: 78620 Aufschlag für besonderen 
Aufwand. Diese Position darf, bei Bedarf, 
bis zu zweimal je Termin angegeben wer-
den (2 x 15 Minuten). 

Detaillierte Informationen zur Abrechnung, Ausstellung der Verordnung und Voraussetzungen sowie  
Inhalte der Behandlung sind im SGB V § 125 Absatz 1 zu finden. 
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Muster HMVO Seite 1 UI1

Muster HMVO Seite 1 UI2
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Infomaterial für medizinisches Fachpersonal

Je besser der Kontakt zur verordnenden Arztpraxis ist und je mehr der Arzt oder die Ärztin als Entschei-
dungsträger über Orthonyxiespangen wissen, desto einfacher wird die Zusammenarbeit gelingen. 

Sollten Sie bisher noch mit keiner Praxis kooperieren, stellen Sie sich und Ihre Praxis mit Ihren Leistungen 
vor und informieren Sie darüber, dass die Behandlung mit Nagelkorrekturspangen verordnungsfähig ist.

Nutzen Sie zur Unterrichtung von Ärztinnen und Ärzten und deren Angestellten die Informationsbroschüre 
von 3TO, in der die Wirkungsweise, die Anwendung und die Behandlungserfolge der 3TO-Spange darge-
stellt werden. Ebenso zeigen Behandlungsbeispiele alle Spangen-Erfolge.

Folgendes Infomaterial können Sie als 3TO-Therapeut bei Ihren Bestellungen kostenlos anfordern:

•	 Informationen für medizinisches Fachpersonal
•	 Beispiele aus der Praxis (Behandlungsbeispiele)
•	 Patienten-Information

T I PPS  ZUR  ZUSAMMENARBE I T  M I T  ÄRZ TEN  UND  PAT I ENTEN

Muster HMVO Seite 2
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Patientenaufklärungsgespräch und Dokumentationspflicht

Vor der Behandlung müssen Sie den Patienten genau über die Spangenbehandlung aufklären. Sie erläu-
tern den Befund, die Indikation, Kontraindikationen, den Behandlungsablauf, die erwartete Behandlungs-
dauer und das Behandlungsziel. Bitte klären Sie den Patienten auch über Vorsichtsmaßnahmen während 
des Behandlungszeitraumes auf und besprechen Sie mit ihm die Wichtigkeit der Patientencompliance. 
Ebenso wird ein Behandlungsplan erstellt.

Als Anwender von Nagelkorrekturspangen sind Sie darüber hinaus gem. § 9 MPDG (Medizinprodukterecht-
Durchführungsgesetz) verpflichtet, bestimmte Daten zu dokumentieren. 

D OW N LO A D

Um Ihnen die Dokumentation zu erleichtern, 
finden Sie ein Formular im Downloadbereich 
auf der Website www.3to.de. 

Ebenfalls steht dort der „Aufklärungsbogen 
für Patienten“ zur Verfügung. 
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Ihr Kontakt zu uns:
3TO GmbH – Ihr Spezialist für Nagelspangen
Tölzer Straße 65
82041 Deisenhofen, Deutschland
Telefon +49 (0) 89 45 20 833-0
info@3to.de
www.3to.de
shop.3to.de

instagram.com/3to_nagelspangen

facebook.com/3to.gmbh

shop.3to.de


